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Januar-Interpellationen im Wortlaut: 
 

 

Interpellation Nr. 158 (Januar 2024) 
betreffend Ausrichtung und Organisation der Ständerats- und Bundesratsfeierlichkeiten 

23.5653.01 
 

Die jüngsten Feierlichkeiten zu Ehren unserer Ständeratspräsidentin und unseres Bundesrats waren bedeutende 
Ereignisse. Sie dienen nicht nur der Wertschätzung unserer führenden Politiker, sondern auch als Plattform, um 
die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt Basels zu präsentieren. In diesem Kontext ergeben sich einige Fragen 
zur Organisation und Durchführung dieser Veranstaltungen: 

Ausschreibung der Feierlichkeiten: 

- Auf welche Weise und durch welche Instanzen wurden die Feierlichkeiten für die Ständerats- und 
Bundesratsfeiern ausgeschrieben? 

- Welche Kriterien oder Vorgaben wurden bei der Ausschreibung berücksichtigt, besonders in Bezug auf 
Nachhaltigkeit, Inklusion und kulturelle Repräsentation? 

Auswahl der Organisatoren: 

- Nach welchen Kriterien und Verfahren erfolgte die Auswahl der Organisatoren für diese Feiern? 

- Wurde ein transparenter und wettbewerbsorientierter Prozess sichergestellt? 

- In welchem Umfang wurden lokale Anbieter und Künstler in die Planung und Ausführung der 
Feierlichkeiten einbezogen? 

Dieselben Fragen stellen sich ebenfalls für die Vergabe von Aufträgen für weitere Grossanlässe in Basel, wie 
zum Beispiel die Frauen EM 2025. 

Beat Braun  

 

 

Interpellation Nr. 159 (Januar 2024) 
betreffend Notruf 

23.5654.01 
 

Bürger, die den Notruf berechtigt wählen, werden von der Stawa eingeschüchtert. Es heisst, man dürfe nicht 
zweimal anrufen, das sei nicht erlaubt. 

Die Polizisten vom Notruf stellten Anzeigen gegen Anrufer. 

1. Wie sieht es der Regierungsrat konkret, wenn Bürger den Notruf wählen? 

2. Wenn die Polizei nicht kommt, dann kann man doch nochmals anrufen? 

3. Wieviele Polizisten stellen in den letzten Jahren Anzeigen wegen Missbrauch Notruf? 

Eric Weber 

 

 

Interpellation Nr. 160 (Januar 2024) 
betreffend trauriger Todesfälle im Zoo Basel im Jahr 2023 

23.5656.01 
 

Im Jahr 2023 erregten mehrere Todesfälle im Zoo Basel öffentliches Aufsehen und Bedauern. Zu Beginn des 
Jahres verstarb das Orange-Utan Weibchen Revital wenige Tage nach der Geburt eines Jungtieres. Das Jungtier 
wurde in der Folge eingeschläfert, weil ihm eine Aufzucht durch Menschen nach Ansicht des Zoos keine gute 
Lebensperspektive geboten hätte. Im Sommer musste der beliebte Elefantenbulle Tusker (31) nach 
mehrmonatiger Krankheit eingeschläfert werden; er litt an Tuberkulose. Tusker ist der Vater des von Heri (47) 
erwarteten Kalbes. Nun musste der Zoo vor Kurzem bekannt geben, dass das erwartete Kalb mit grosser 
Wahrscheinlichkeit im Mutterleib abgestorben ist; die Kuh Heri selbst befindet sich gemäss Angaben des Zoos 
zum Zeitpunkt des Einreichens dieser Interpellation in kritischem Zustand. 

Tierschutzorganisationen haben in allen genannten Fällen heftige Kritik an den Verantwortlichen des Zoos geübt. 
Im Falle des Orang-Utan Babies wurde u.a. von Orang-Utan Rettungs- und Aufzuchtstationen im Ausland (u.a 
Sumatra), die auch mit Flaschenaufzucht um das Leben jedes einzelnen Individuums kämpfen, grösstes 
Unverständnis für das Einschläfern eines gesunden Jungtieres geäussert. Dieses hätte bei Aufzucht durch eine 
menschliche Ersatzmutter nach der Erfahrung und der Expertise dieser Organisationen eine reelle Chance auf 
ein gutes, in manchen Fällen sogar wildes Leben gehabt. 

Bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe der Trächtigkeit der Elefantenkuh Heri wies eine bekannte Schweizer 
Tierschutzorganisation in einer Pressemitteilung auf das hohe Risiko dieser Trächtigkeit angesichts von Alter und 
mangelnder Erfahrung des Muttertieres hin. In ihrer Reaktion auf das nun leider eingetretene sehr 
wahrscheinliche Absterben der Frucht erklärte die Organisation, sie habe den Zoo vor Wochen auf 
besorgniserregenden Anzeichen bei der Elefantenkuh hingewiesen und die Hilfe ihrer Spezialisten angeboten, 
worauf der Zoo nicht eingegangen sei. 



4 

Gemäss Tierschutzgesetz und -verordnung sind die kantonalen Behörden - in Basel das Veterinäramt - zuständig 
für turnusgemäss zu erneuernde Bewilligung und Kontrolle von gewerblichen Wildtierhaltungen, zu denen auch 
Zoos gehören. Die zuständige kantonale Behörde hat die gewerbsmässigen Wildtierhaltungen bei der 
Bewilligungserteilung und im Nachgang regelmässig zu überprüfen (vgl. Broschüre "Regelung der Wildtierhaltung 
in der Schweiz" des Bundesamts für Veterinärwesen). Im Übrigen subventioniert der Kanton den Zoo mit derzeit 
jährlich CHF 1'450'000 pro Jahr; die gegenwärtige Subventionsperiode endet 2024. 

In diesem Zusammenhang stelle ich dem Regierungsrat folgende Fragen: 

1. Wann wurde die gemäss Art. 90 ff. Tierschutzverordnung (TschV) notwendige Bewilligung der zuständigen 
kantonalen Behörde an den Zoo Basel für die gewerbsmässige Haltung von Wildtieren generell oder, falls 
dies nach betroffener Tierart unterschiedlich erfolgt, für die hier interęssierenden Arten Orang Utan und 
Afrikanischer Elefant zum letzten Mal turnusgemäss erneuert? 

2. Gemäss Jahresbericht des Veterinäramtes Basel-Stadt finden im gewerblichen Bereich der Wildtierhaltung 
regelmässige routinemässige und/oder risikobasierte Kontrollen statt, um festzustellen, ob 
Tierschutzvorgaben eingehalten werden (siehe Jahresbericht 2022, S. 25). Wann erfolgte im Zoo Basel 
hinsichtlich Haltung der Tierarten Orang Utan und Afrikanischer Elefant letztmals eine Kontrolle? 

3. Werden bzw. wurden gravierende Vorfälle wie die oben Dargestellten mit den Verantwortlichen des Zoo 
Basel zeitnah besprochen (anlässlich einer anstehenden Kontrolle, der Erneuerung einer Bewilligung oder 
unabhängig davon), respektive wird dies bezüglich der Elefantenkuh "Heri" und ihres ungeborenen Kalbes 
zeitnah der Fall sein? 

4. Erhält die für den Tierschutz verantwortliche Behörde, also das Veterinäramt, vom Zoo in Bezug auf 
ungewöhnliche Vorfälle bei Tieren wie Primaten, Elefanten u.ä. veterinärmedizinische Berichte über 
Krankheit, ggf. Todesursache und Untersuchung des Tierkadavers zur unabhängigen Begutachtung durch 
beigezogene Expertlnnen? 

5. Werden die strittigen Todesfälle wie auch die Zukunft der Orang- Utan-Zucht und der Elefantenzucht im 
Zoo bei den anstehenden Subventionsverhandlungen mit dem Zoo thematisiert werden? Werden sich 
daraus Auflagen an den Zoo ergeben? 

6. Was ist nach dem Kenntnisstand des Regierungsrates bzw. des zuständigen Veterinäramtes die Ursache 
des Absterbens des Kalbes der Elefantenkuh Heri? Hat es eine Rolle gespielt, dass die Kuh durch den 
tuberkulosekranken und trotz Krankheitszeichen längere Zeit nicht von der Herde isolierten Tusker dem 
Tuberkuloseerreger ausgesetzt war, welcher Fehlgeburten auslösen kann? 

7. Wie stellt sich der Regierungsrat bzw. das zuständige Veterinärmt zum Vorwurf von 
Tierschutzorganisationen, die vom Zoo zugelassene Paarung von Heri mit dem Zuchtbullen Tusker habe 
den Guidelines for best practice der European Association of Zoos and Aquariums (EAZA), der auch der 
Basler Zoo angehört, widersprochen, dies insbesondere aufgrund des (für Elefantenkühe in 
Gefangenschaft) für eine Trächtigkeit hohen Alters von Heri und deren mangelnder Erfahrung als Mutter 
(sie hatte bereits 2004 eine Totgeburt erlitten)? 

8. Die misslungene Trächtigkeit von Heri steht am Ende von glücklosen Zuchtversuchen des Zoos Basel bei 
Elefanten trotz Zuzugs mehrerer Zuchtbullen. Die letzte Geburt eines überlebenden Elefantenjungen 
(Pambo) im Jahr 1992 liegt über 30 Jahre zurück; in den 150 Jahren seit Bestehen des Zoos war er erst 
das zweite überlebende dort geborene Jungtier. Sehen die zuständige Behörde und die 
Subventionsgeberin unter diesen Umständen eine mit dem Tierwohl zu vereinbarende Zukunft für die 
Elefantenzucht in Basel? 

9. Wie stellt sich der Regierungsrat bzw. die zuständige Behörde zum eingangs dargestellten Vorwurf von 
internationalen Tierschutzorganisationen und Aufzuchtstationen aus aller Welt bezüglich Euthanasierung 
des Babys der Orang-Utan Dame Revital zu Beginn des Jahres 2023? 

Christine Keller 

 

 

Interpellation Nr. 161 (Januar 2024) 
betreffend fehlender Austausch zwischen Regierung und Investoren zum 
Wohnschutzgesetz 

24.5006.01 
 

In einem Interview mit der Basler Zeitung vom 4.1.24 zeichnete der CIO der Bâloise, Matthias Henny, ein 
düsteres Bild zur aktuellen Situation rund um das neue Wohnschutzgesetz. So sei die Zwischenbilanz desaströs 
und die Überregulierung führe dazu, dass es schwierig geworden sei, zu renovieren. 

Was bereits im Vorfeld der Abstimmung zum neuen Wohnschutzgesetz von Gegnern desselbigen befürchtet 
wurde, wird nun immer deutlicher: Investoren und Liegenschaftsbesitzer, nicht nur die Bâloise, halten sich mit 
Renovationen in Basel derzeit bewusst zurück und fokussieren sich auf andere Regionen. Damit besteht eine 
gewisse Gefahr, dass Wohnraum in Basel verlottert oder Wohnungen in schlechtem Zustand verbleiben. 

Selbstverständlich gilt es den Volksentscheid zu akzeptieren und entsprechend sind Gesetze und Vorschriften 
umzusetzen. Es ist jedoch festzustellen, dass die Kritik an den Behörden nicht nur seitens Vermieterschaft oder 
Investoren kommt, sondern sich auch die andere Seite – namentlich Vertreterverbände der Mieterschaft – 
beklagt. Entsprechende Vorstösse, u.a. die Motion Joël Thüring und Konsorten betreffend „Eindämmung 
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überbordender Bürokratie (Geschäft 22.5302 (bs.ch)», verdeutlichen den Unmut und die Forderungen des 
Parlamentes nach Pragmatismus.  

Entsprechend überraschend erscheint, dass wichtige Gespräche zwischen Regierung und Investoren kurzfristig 
abgesagt wurden, weil der damalige Regierungspräsident Beat Jans offenbar wegen seiner 
Bundesratskandidatur und dem damit verbundenen Lobbying nicht anwesend sein konnte. Auch schien es nicht 
wichtig genug zu sein, den Regierungspräsidenten anderweitig vertreten zu lassen. Dieses Verhalten erstaunt, 
zumal die amtierende Funktion als zuständiger Departementsvorsteher für das Dossier «Wohnschutz» eigentlich 
gegenüber anderen nebenberuflichen Tätigkeiten Vorrang haben sollte.  

Angesichts der aktuellen Lage und dem Umstand, dass das zuständige Departement noch für mehrere Monate 
unbesetzt ist, stellen sich deshalb Fragen.  

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der nachstehenden Fragen: 

1. Ist es korrekt, dass wichtige Gespräche zwischen Regierung und Investoren kurzfristig wegen der 
Bundesratskandidatur von Beat Jans abgesagt werden mussten? 

2. Falls ja: Weshalb konnte der dossierverantwortliche Regierungspräsident den Termin nicht wahrnehmen 
resp. wieso konnte er sich an der Sitzung nicht vertreten lassen? 

3. War dem Regierungsrat bekannt, dass der Regierungspräsident diese wichtigen Gespräche kurzfristig 
abgesagt hat? 

4. Erachtet es der Regierungsrat angesichts des allgemeinen Unmutes in diesem Themenfeld für sinnvoll, 
dass man Gespräche ersatzlos absagt? 

5. Steht in der Zwischenzeit ein zeitnaher Ersatztermin?  

6. Falls nein: Weshalb sieht der Regierungsrat die Dringlichkeit der Gespräche nicht? 

7. Mussten im Zusammenhang mit der Bundesratskandidatur von Beat Jans weitere wichtige Sitzungen 
abgesagt werden? 

8. Wie ist derzeit, trotz Vakanz im PD, der Austausch zwischen der Wohnschutzkommission und dem 
Präsidialdepartement gewährleistet? 

9. Liegen nun wichtige Dossiers im Präsidialdepartement im Bereich „Wohnschutz“ resp. „Kantons- und 
Stadtentwicklung“ brach oder verzögern sich (u.a. Umsetzung der o.g. Motion mit Frist bis 19.10.24)? 

Joël Thüring 

 

 

Interpellation Nr. 162 (Januar 2024) 
betreffend Ausbauschritt Entwicklungsprogramm Nationalstrassennetz 

24.5007.01 
 

Die Schweizer Bevölkerung wächst seit vielen Jahrzehnten und mit ihr die Schweizer Wirtschaft. In der Region 
Basel haben wir ebenfalls ein grosses Wachstum zu verzeichnen und dank des prosperierenden 
Wirtschaftsstandortes arbeiten in unserer Region auch viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Da immer 
mehr Menschen unsere Infrastruktur benützen, muss diese entsprechend ausgebaut werden, so dass wir auch 
der nächsten Generation eine intakte Region hinterlassen. 

Der Bund plant mit seinem "Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP-NS)" bestehende 
Engpässe in den Agglomerationen zu beseitigen und so die Strasseninfrastruktur unseres Landes entsprechend 
den Bedürfnissen weiterzuentwickeln. 

Erfreulicherweise kommt in diesem Ausbauschritt auch die Region Nordwestschweiz zum Zug – so ist im 
Entwicklungsprogramm der dringend nötige Rheintunnel enthalten, womit die Osttangente entlastet und die 
Region von Stau befreit werden kann. Ebenfalls erfreulich ist der Umstand, dass der Regierungsrat die 
Wichtigkeit des Rheintunnels schon lange erkannt hat und sich auch dafür einsetzt. Da das Referendum gegen 
den Bundesbeschluss ergriffen wurde, ist eine solche Position im bevorstehenden Abstimmungskampf umso 
wichtiger. 

In diesem Zusammenhang stellt der Interpellant folgende Fragen: 

1. Welchen konkreten Nutzen hat der Rheintunnel für die beiden Kantone Basel-Stadt und Basellandschaft? 

2. Wie wichtig ist in Bezug auf das bestehende Strassennetz der Bau des Rheintunnels? 

3. Die Gegner vermischen teilweise den Bau des Rheintunnels mit dem Rückbau der Osttangente. Besteht 
die Gefahr, dass sich bei einem NEIN auf Jahrzehnte hinaus weder der Rheintunnel noch den Rückbau 
der Osttangente realisieren lassen? 

4. Wie wertet der Regierungsrat den Umstand, dass unsere Region bei einem wichtigen 
Infrastrukturprogramm prominent berücksichtigt wird? 

5. Ist der Regierungsrat bereit, sich im Abstimmungskampf für ein JA zu engagieren und dem 
entsprechenden Komitee beizutreten? 

Daniel Albietz 

 

 

https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200111854
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Interpellation Nr. 163 (Januar 2024) 
betreffend Maienbühl und Benzidin 

24.5008.01 
 

Auf der Grenze zu Deutschland oberhalb der Quellen Riehens befand sich ein grosser Steinbruch: In der Schweiz 
hiess er «Maienbühl», auf Inzlinger Boden «Auf Mönden». 1932 hatte er ausgedient und wurde bis Ende der 
1970er Jahre mit unterschiedlichsten Abfällen gefüllt – vom Hauskehricht bis zu toxischen Industrieabfällen. 

2008 stufte das Amt für Umwelt und Energie (AUE) Basel-Stadt die entstandene Deponie Maienbühl – in 
Abstimmung mit dem BAFU – aufgrund von Untersuchungsergebnissen als nicht sanierungsbedürftig, aber 
überwachungsbedürftig ein. Deshalb wurde die Deponie Maienbühl von 2009 bis 2018 altlastenrechtlich 
überwacht. Aufgrund der Messresultate bei den gesuchten Stoffen wurde die Grundwasserüberwachung Ende 
2017 eingestellt. Weil die Hintere Auquelle durch Stoffe, die dem Deponiekörper Maienbühl zugewiesen werden 
können, verunreinigt war, beschloss der Gemeinderat Riehen im Sommer 2020, das Verfahren zur Aufhebung 
der Grundwasserschutzzone bei der Hinteren Auquelle in die Wege zu leiten. Die Vordere Auquelle hingegen, die 
auch im Abstrombereich des Maienbühls liegt, speist weiterhin die Riehener Brunnen. 

Der Entscheid des Gemeinderats irritierte. Denn bekanntlich wird nur gefunden, wenn gesucht wird. Ausserdem 
ist davon auszugehen, dass durch verfeinerte Messmethoden Schadstoffe, die aus der Deponie fliessen, in der 
Folge auch im Trinkwasser aus den Langen Erlen messbar sein werden. Sobald dort eine Substanz aus dem 
Maienbühl über der Bestimmungsgrenze gemessen wird, muss die Deponie saniert werden. 

Deshalb reichten Paul Spring und Konsorten am 16. Juni 2021 im Einwohnerrat Riehen eine Motion betreffend 
Deponie Maienbühl und Reservat Autal ein, die am 22. September 2021 mit Stichentscheid des damaligen 
Einwohnerratspräsidenten nicht an den Gemeinderat überwiesen wurde. In der Folge entstand das Komitee 
«Sauberes Quellwasser für das grosse grüne Dorf», das am 4. Februar 2022 eine unformulierte Initiative zum 
Maienbühl einreichte. An der Einwohnerratssitzung vom 21. Juni 2023 beantragte der Gemeinderat, dass nicht 
auf die Initiative eingetreten werden soll. Mit einer Stimme Unterschied folgte ihm der Einwohnerrat. 

Bei allen Entscheiden stützte sich der Gemeinderat und die äusserst knappe Mehrheit des Einwohnerrates auf 
die Expertisen des AUE, dass durch die jüngsten Funde des Blasenkrebserregers Benzidin im festen Bereich 
festgestellt wurde. 

Dem AUE dürfte die ergänzenden historischen Untersuchungen der Deponie Maienbühl durch das 
Geotechnische Institut vom 25. Juli 2006 bekannt sein. Daraus geht hervor, dass die Dravida AG im Auftrag der 
Vorgängerfirmen der Novartis AG mindestens zwischen 1960 und 1965 jeden Mittwoch Farbrückstände ins 
Maienbühl geliefert hat. Es darf deshalb davon ausgegangen werden, dass Benzidin auch hoch über Riehen im 
Boden schlummert. 

Im Zusammenhang mit dem Deponiekörper Maienbühl stellen sich deshalb folgende Fragen: 

1. Wie oft und in welchen Zeitabständen wurde im Maienbühl nach Benzidin und seinen Abbauprodukten 
gesucht? 

2. Wo und bei welchen Witterungsverhältnissen wurden die Proben genommen? 

3. Welche Resultate ergaben die Messungen? 

4. Mit welchen Mitteln stellt die Regierung sicher, dass kein Benzidin in die Umwelt gelangt?  

5. Kann das AUE ausschliessen, dass der hochgradige Krebserreger nicht in die Brunnen Riehens oder in 
unser Trinkwasserversorgungsgebiet Lange Erlen gelangt? Wenn ja, warum? Wenn Nein, warum nicht?  

Sasha Mazzotti 

 

 

Interpellation Nr. 164 (Januar 2024) 
betreffend Wissenschaftsfreiheit in Gefahr 

24.5009.01 
 

Mitte Dezember hat der Landrat entschieden, die Schweizerische Friedensstiftung Swisspeace und deren 
Friedensforschung nicht zu unterstützen. Begründet wurde dies mit Aussagen von Swisspeace-Direktor und 
Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel Laurent Goetschel zum Nahost-Krieg. Dieser Entscheid 
war die bisherige Spitze einer politischen und medialen Debatte über kritische Wissenschaft zu Israel und 
Palästina und wird zu Recht als Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit kritisiert. So äusserte sich 
beispielsweise Alfred Bodenheimer, Leiter des Zentrums für Jüdische Studien der Universität Basel, im jüdischen 
Wochenmagazin «tacheles» deutlich: «Ungeachtet meiner eigenen Einschätzungen der Situation im Nahen 
Osten und der Positionen von Laurent Goetschel, geraten wir in ein hochgefährliches Fahrwasser, wenn 
politische Aussagen einzelner Personen, die vielleicht kontrovers, aber nicht konspirativ, menschenverachtend 
oder gewaltlegitimierend sind, zu so drastischen politischen Schritten führen.» Damit werde faktisch die Freiheit 
der Forschung, auch unpopuläre oder umstrittene Meinungen zu vertreten, beschnitten. 

Auch die Universität Basel und insbesondere die Fachbereiche der Gesellschaftswissenschaften stehen unter 
grossem medialen und politischen Druck. Die akademische Integrität von Forschenden wird infrage gestellt, wenn 
ihre Forschung politisch unpopuläre Themen behandelt. Die Gefahr ist gross, dass auf unkritischere Themen 
ausgewichen wird und damit eine (Selbst-)Zensur und Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit einhergeht. 
Zudem besteht die grosse Sorge, dass diese Tendenzen dazu führen, dass in kritischen Wissenschaften gespart 
werden soll oder sie auf weniger kritische Themenfelder ausgerichtet werden sollen. Studierende der betroffenen 
Fächer haben Zukunftsangst und mangelnde Perspektiven, da unklar ist, ob nach Ende der 
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Finanzierungsperiode, das Fach noch bestehen wird. Das alles, weil die Prinzipien der Forschungsfreiheit 
politisch hinterfragt werden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Welche Bedeutung hat die Wissenschaftsfreiheit für den Regierungsrat? 

2. Wie sieht der Regierungsrat Einflussnahmen auf Forschungsinhalte und Schwerpunkte von Forschung 
und Lehre an der Universität Basel?  

3. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, wenn versucht wird, politisch und medial Einfluss auf 
Forschungsinhalte und Schwerpunkte von Forschung und Lehre an der Universität Basel zu nehmen? 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat die Tatsache, dass die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit vor allem die 
Sozialwissenschaften treffen, welche ohnehin über eine knappe Finanzierung verfügen und damit 
grösseren Unsicherheiten ausgesetzt sind? 

5. Anerkennt der Regierungsrat diese Sorgen? 

6. Was unternimmt die Universität Basel zum Schutz der Forschenden und Studierenden, wenn sie aufgrund 
ihrer Forschung medialem und politischem Druck ausgesetzt werden? Welche Leitlinien, Abläufe und 
Massnahmen gibt es? 

7. Wie unterstützt der Regierungsrat die Universität dabei? 

Tonja Zürcher  

 

 

Interpellation Nr. 165 (Januar 2024) 
betreffend Umsetzung Motion „Winterdienst auf Trottoirs ist Staatsaufgabe“ 

24.5010.01 
 

In der Antwort vom 7. September 2021 auf die Motion Jérôme Thiriet und Konsorten betreffend „Winterdienst auf 
Trottoirs ist Staatsaufgabe!“ gibt der Regierungsrat bekannt, dass er die Umsetzung der Motion auf die gesetzte 
Frist für den Winter 2023/2024 als machbar erachtet.  

Dies ist entsprechend von den Medien aufgenommen und kommuniziert worden. Beim ersten Schneefall im 
Winter 2023/2024 herrschte grosse Verwirrung in der Bevölkerung. Viele Hauseigentümer:innen und 
Hausbewohner:innen sind davon ausgegangen, dass die Räumung der Trottoirs durch den Kanton übernommen 
wird.  

Nachfragen beim zuständigen Departement haben ergeben, dass trotz der gesetzten Frist noch kein Ratschlag 
für die Umsetzung der Motion vorliegt. Zudem hat das Departement die Öffentlichkeit nicht über die verzögerte 
Umsetzung informiert.  

Diesbezüglich möchte ich dem Regierungsrat folgende Fragen stellen: 

1. In der Motion ist eine Frist gesetzt worden und diese wurde als machbar taxiert. Warum ist die Frist 
dennoch nicht eingehalten worden? 

a. ist es im Departement schlicht vergessen gegangen? Falls nein 

b. wurde die Frist willentlich und absichtlich nicht umgesetzt? 

2. Weshalb möchte die Regierung das Budgetpostulat 23.5639.01, welches eine rasche Umsetzung der 
Motion unterstützt, nicht entgegennehmen? 

3. Weshalb hat der Regierungsrat die Bevölkerung (insb. die Hauseigentümer:innen) nicht über die 
Verzögerung bei der Umsetzung der Motion informiert und hat sie vor dies noch zu tun? 

4. Wie kann sichergestellt werden, dass eine Umsetzung der Motion auf den Winter 2024/2025 sichergestellt 
ist? 

Jérôme Thiriet 

 

 

Interpellation Nr. 166 (Januar 2024) 
betreffend Zweifel an der Gemeinnützigkeit der Syngenta-Stiftung 

24.5011.01 
 

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass hochgiftige Pestizide von Syngenta in Entwicklungsländern verkauft und ohne 
Schutzausrüstung eingesetzt werden. Zahlreiche Syngenta-Produkte sind laut UNO-Weltgesundheitsorganisation 
WHO für Mensch und Umwelt hochgefährlich. Wer solche Pestizide auf Agrarflächen versprüht, muss zwingend 
Schutzkleidung tragen. Eine vollständige Schutzkleidung besteht aus Atemmaske und Schutzbrille, 
Handschuhen, Ganzkörperanzug und Stiefeln aus chemikalienresistentem Kunststoff. Viele Bauern und 
Bäuerinnen können sich diese Schutzausrüstung aber nicht leisten. 

Gemäss einer gemeinsamen Recherche1 von Tamedia und dem investigativen Rechercheteam Reflekt, 
veröffentlicht am 30.12.2023 in der Sonntags Zeitung, führt der Einsatz von Pestiziden weltweit zu 
schätzungsweise 385 Millionen akuten Vergiftungen pro Jahr, 11’000 davon enden tödlich. 99 % der Todesfälle 
ereignen sich in Entwicklungsländern, in denen die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften meist 
weniger streng sind als in Industriestaaten. 
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Die erwähnte Recherche zeigt problematische Vorgehensweisen der Syngenta-Stiftung auf und stellt die 
Nachhaltigkeit dieser Stiftung mit Sitz in Basel in Frage. Die Syngenta-Stiftung eröffnete in vielen 
Entwicklungsländern sogenannte «Farmers Hubs». Diese ermöglichen Bauern und Bäuerinnen einen 
erleichterten Zugang zu Pestiziden und Saatgut und sie werden beim Verkauf ihrer Ernte unterstützt. Zudem 
finden in den «Farmers Hubs» Produktpräsentationen und Trainings statt, etwa zum Thema klimaresistente 
Landwirtschaft. Mehrere Betreibende von «Farmers Hubs» bestätigen gemäss der Recherche, dass Bäuerinnen 
und Bauern im Rahmen von Trainings, die von der Syngenta-Stiftung mitorganisiert werden, auch mit Produkten 
von Syngenta vertraut gemacht werden. Zudem würden Betreibende der «Farmer Hubs» das Syngenta-Logo auf 
ihrer Kleidung tragen und an den Wänden der Räume würden Werbeplakate von Syngenta-Produkten hängen. 
Einige der «Farmers Hubs» haben einen zugehörigen Shop, in welchem die hochgefährlichen Pestizide verkauft 
werden, die teilweise in der Schweiz und in der EU verboten sind. Eine Stiftung dürfte jedoch nicht 
Marketingzweck für eine Firma sein, denn sie ist laut Steuerverwaltung Basel-Stadt gemeinnützig und damit 
steuerbefreit. Bedingung dafür ist, dass die Stiftung im Allgemeininteresse und uneigennützig handelt. Zudem gibt 
es in keinem der Shops, welche durch das Rechercheteam besucht wurden, die nötige Schutzausrüstung zu 
kaufen. 

Die UNO-Welternährungsorganisation FAO definierte 2018 agrarökologische Prinzipien. Eines der Ziele ist die 
schrittweise Eliminierung von synthetischen Düngern und Pestiziden. Durch die Förderung alternativer 
Pflanzenschutzmittel soll die Gesundheit der ländlichen Arbeitskräfte und der Konsumenten verbessert werden. 
Die Syngenta-Stiftung hingegen setzt auf synthetischen Dünger und Pestizide, um die wirtschaftlichen 
Bedingungen der Kleinbäuerinnen und -bauern zu verbessern. 

In diesem Zusammenhang bittet der Interpellant den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Gemäss der Recherche der Sonntags Zeitung wird die Gemeinnützigkeit nur mittels Fragebogen, welcher 
die Stiftungen selber ausfüllen, überprüft. Wie wird die Gemeinnützigkeit der Syngenta-Stiftung 
anderweitig kontrolliert? 

2. Nach welchen Kriterien kam die Steuerverwaltung zum Schluss, dass der Stiftungszweck der Syngenta-
Stiftung erfüllt wird resp. dass die Stiftung im Allgemeininteresse und uneigennützig handelt? 

3. Inwiefern war dem Regierungsrat und der Steuerverwaltung bekannt, dass die Syngenta-Stiftung Pestizide 
von Syngenta in den «Farmers Hubs» und den dazugehörenden Shops vermarktet? 

4. Ist der Regierungsrat bereit, die Gemeinnützigkeit von Syngenta und anderen Stiftungen zukünftig 
genauer zu überprüfen? 

5. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass die Syngenta-Stiftung die agrarökologischen Prinzipien der UNO-
Welternährungsorganisation FAO missachtet? 

6. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, dass in den Shops der «Farmers Hub» der Syngenta-Stiftung keine 
Schutzausrüstungen zur Versprühung der hochgefährlichen Pestizide gekauft werden können? 

1 SonntagsZeitung-Artikel von Samuel Schlaefli und Reuben Kyama auf bazonline.ch: https://www.bazonline.ch/gift-aus-der-
schweiz-syngenta-stiftung-verbreitet-hochgefaehrliche-pestizide-
945661849277?utm_source=Bajour&utm_campaign=4be77c3e5a-2020-12-
08+Basel+Briefing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bed6b33c61-4be77c3e5a-370222697  

Christoph Hochuli 

 

 

 

https://www.bazonline.ch/gift-aus-der-schweiz-syngenta-stiftung-verbreitet-hochgefaehrliche-pestizide-945661849277?utm_source=Bajour&utm_campaign=4be77c3e5a-2020-12-08+Basel+Briefing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bed6b33c61-4be77c3e5a-370222697
https://www.bazonline.ch/gift-aus-der-schweiz-syngenta-stiftung-verbreitet-hochgefaehrliche-pestizide-945661849277?utm_source=Bajour&utm_campaign=4be77c3e5a-2020-12-08+Basel+Briefing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bed6b33c61-4be77c3e5a-370222697
https://www.bazonline.ch/gift-aus-der-schweiz-syngenta-stiftung-verbreitet-hochgefaehrliche-pestizide-945661849277?utm_source=Bajour&utm_campaign=4be77c3e5a-2020-12-08+Basel+Briefing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bed6b33c61-4be77c3e5a-370222697
https://www.bazonline.ch/gift-aus-der-schweiz-syngenta-stiftung-verbreitet-hochgefaehrliche-pestizide-945661849277?utm_source=Bajour&utm_campaign=4be77c3e5a-2020-12-08+Basel+Briefing_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bed6b33c61-4be77c3e5a-370222697

